
 

DEUTSCHE STIFTUNGSANWÄLTE  

 
Die Deutschen Stiftungsanwälte verfügen über langjährige Erfahrung sowie große Expertise  und bieten umfassende 

juristische Beratung in allen Belangen des Non -Profit -Rechts.  
Sie sind Anwälte für Ihr gemeinnütziges Engagement.  

 
Die Deutschen Stiftungsanwälte stehen Ihnen bundesweit und insbesondere in ihren Büros in Berlin, Essen, Hamburg, 

München  und Stuttgart   
für ein persönliches Gespräch jederzeit gerne  zur Verfügung.  
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WERDEGANG  

 

• Seit 202 5 Rechtsanwalt bei der Deutsche Stiftungsanwälte 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  mit Sitz in Berlin  

• Seit 20 25  Syndikusrechtsanwalt  bei Bundesverband Deutscher Stiftungen 

e.V. mit Sitz in Berlin  

• 2021 – September . 

202 5 

Syndikusrechtsanwalt und zert. Testamentsvollstrecker (AGT)  in 

der Deutsche s Stiftungszentrum  GmbH , einer 

Tochtergesellschaft des Stifterverbands für die Deutsche 

Wissenschaft e.V.  

• 20 19 – Februar 2021  Rechtsanwalt bei der audalis, Kohler, Punge & Partner 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH in Dortmund  in den 

Bereichen des Gesellschafts - und Steuerrechts  

• 2018  – Juni 2019  Rechtsanwalt bei der UnternehmerKompositionen 

Rechtsanwaltsgesellschaft  GmbH  in Meerbusch (Düsseldorf) im 

Bereich Familienstiftungen und Steuerrecht  

• 20 15 – November 

2017 

2. Juristisches Staatsexamen nach Rechtsreferendariat am OLG 

Koblenz  und ständige berufsbegleitende Mitarbeit im 

Anwaltsbereich  bei der UnternehmerKompositionen 

Rechtsanwaltsgesellschaft  GmbH  

• 20 09  – 20 14 1. Juristisches Staatsexamen nach Studium der 

Rechtswissenschaften an der Universität Trier   

• 200 0  – 200  Rhein -Wied-Gymnasium  Neuwied, Abschluss: Allgemeine 

Hochschulreife  

 

KOMPETENZEN  

 

• G esellschaftsrecht  

» insbesondere Kapitalgesellschafts -, Vereins - und Stiftungsrecht;  

o Gründungen von Vereinen und Kapitalgesellschaften und Stiftungen  

o Liquidation von Kapitalgesellschaften von Kapitalgesellschaften und Vereinen  

o Zulegung und Zusammenlegung von Stiftungen  

o Umwandlung von „Ewigkeitsstiftungen“ in Verbrauchsstiftungen  

o M&A unter der Beteiligung steuerbegünstigter Körperschaften  

o Stellungnahmen zur Einhaltung der Business Judgement Rule für Organmitglieder  
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• Steuerrecht  

» Gemeinnützigkeitsrecht  

o Gestaltung und Prüfung von  Satzungen  (insbesondere im Hinblick auf die 

Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach §§ 51 ff. AO)  

o Beratung zur Mittelverwendung  und Rücklagenbildung (§ 55, § 62 AO)  

o Beratung bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben  und Zweckbetrieben 

(Abgrenzung, steuerliche Behandlung nach §§ 64 ff. AO)  

o Umwandlung  und Rechtsformwahl bei gemeinnützigen Organisationen (z.B. 

Verein, Stiftung, gGmbH)  

o Aufsetzen komplexer Zuwendungs -  und Fördervereinbarunge n sowie 

Kooperationsverträge  

o Beratung zu internationalen Tätigkeiten  gemeinnütziger Organisationen 

(Mittelweitergabe ins Ausland, § 58 Nr. 1 AO)  

o Steuerliche Optimierung von Fundraising -  und Sponsoringmodellen  (Abgrenzung 

Spende/Sponsoring)  

o Compliance -Beratung  (Vermeidung von Aberkennung der Gemeinnützigkeit, § 63 

AO)  

• Erbrecht  

o Testamentsvollstreckung  und Nachlassverwaltung für Stiftungen  

o Gestaltung und Umsetzung testamentarischer Anordnungen unter 

Berücksichtigung der Stiftungssatzung  

o Prüfung und Auslegung von Testamenten , Vermächtnissen und Zuwendungen  

o Nachlassplanung und erbrechtliche Strukturierung  für gemeinnützige Zwecke  

o Sicherstellung der steuerlichen und rechtlichen Compliance im Stiftungsbereich  

o Begleitung bei Pflichtteils -  und Erbschaftsfragen  in Bezug auf 

Stiftungsempfänger  

o Koordination mit Finanzämtern und Gerichten bei erbrechtlichen Fragestellungen  

o Ermittlung und Erstellung von Vermögensübersichten und Nachlassgutachten  

insbesondere im Hinblick auf Erbannahme oder Erbausschlagung   

• Registerrecht  

» Lobbyregister, Stiftungsregister  
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AUSGEWÄHLTE MANDATE  

 

• Vertretung einer Stiftung bürgerlichen Rechts  (in Gründung) bei der Aufnahme des 

Vermögens aus einer Treuhandstiftung (Umwandlung)  

• Erbschaftsbevollmächtigter für eine Miterbengemeinschaft mehrerer gemeinnütziger 

Körperschaften zur Abwicklung des Nachlasses  

• Vertretung mehrerer Stiftungen in Erbprätendentenstreitigkeiten wegen 

auslegungsbedürftiger Testamente, Berliner Testamente und Testamentsanfechtung  

• Beratung von Stiftern bei der Testamentserstellung mit Beteiligungen von gemeinnützigen 

Körperschaften  

 

REFERENTENTÄTIGKEIT  

 

• 202 4  bis heute  DSA – Deutsche Stiftungsakademie gGmbH, Berlin, 

Referent und Prüfer für Stiftungsrecht, 

Gemeinnützigkeitsrecht, steuerbegünstigte 

Kapitalgesellschaften und Vereine, Testamentsvollstreckung 

sowie Erbschaftsfundraising  

• 202 4  Behrenberg Bank: Mit einer Treuhandstiftung 

philanthropisches Engagement flexibel gestalten  

• 2024  Hamburger Stiftungsbüro Schulterblick: Chancen und 

Herausforderungen des neuen Zuwendungs -Empfänger -

Registers für Stiftungen  

 

• 2024  EUROFORUM: DIE NON -PROFIT -ORGANISATION 2024 

(Handelsblatt)  – Die Registerpflichten für Non -Profit 

Organisationen  

 

• 202 5 Haus der Braunschweigischen Stiftungen Referent zu 

unterschiedlichen Themen  der steuerbegünstigten 

Körperschaften  

  

MITGLIEDSCHAFTEN   

 

• Kuratoriumsmitglied des Stiftungsfonds Martin -Buber -Gesellschaft   
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VERÖFFENTLICHUNGEN  (Auswahl)  

 

• Stiftungsunternehmen in Theorie und Praxis  2017, herausgegeben von Ann - Kristin 

Achleitner, J o ̈rn Block und Rupert Graf Strachwitz  „Checks and Balances einer 

unternehmensverbundenen Stiftung“  

• Dokumentation zum Symposium 2017  Van Ham  in Buchform , herausgegeben von Sasa 

Hanten -Schmidt. Van Ham Art Publications (2017)  „Der Kunst einen Wert zuweisen – 

Bewertungsanlass Schenkung, Spende, Stiftung“  

 

• Stiftung und Sponsoring, 6. Ausgabe 2021  „Hybride Stiftungsmodelle - Die 

Allzweckstiftung als alternatives Gestaltungsmodell zur Doppelstiftung “ 

• npoR 1/2023, S. 26 ff., herausgegeben u.a. Prof. Dr. Birgit Weitemeyer  „Anmerkung zu 

FG Münster, Urteil 05.05.2022 5 K 1753/20: Kein umsatzsteuerpflichtiger 

Leistungsaustausch zwischen einer unselbstständigen Stiftung und ihrem Rechtsträger“     

• Policy Paper 2023 - GEF A ̈HRDET POLITISCHE ARBEIT DEN STATUS DER 

GEMEINN U ̈TZIGKEIT?   

 

• Stiftung und Sponsoring, 2. Ausgabe 2024  „Verschärfung des Lobbyregistergesetzes 

Gemeinnützige Organisationen müssen jetzt prüfen, was zu tun ist“ 
 

 


